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 Veröffentlicht am 04.01.1923

Norm

JN §99

Rechtssatz

Die vom Beklagten am Klagetage bereits weiter übertragene Verfügungsberechtigung über eine beim Spediteur

lagernde Ware begründet auch dann nicht den Vermögensgerichtsstand, wenn der Beklagte noch zum Widerruf der

Übertragung berechtigt war.
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